
[RO] Gesetz zur Regulierung des
Kommunikationssektors verabschiedet
IRIS 2002-7:1/28

Mariana Stoican
Journalistin, Bukarest

Am 25. Juni ist der Entwurf des Gesetzes über die elektronischen Medien nach
dem Senat auch von der Abgeordnetenkammer angenommen worden (siehe auch
IRIS 2002-6: 11).

Das Gesetz regelt über die bereits dargestellten Grundsätze hinaus das Verbot
jeder Zensur in den audiovisuellen Medien, die redaktionelle Unabhängigkeit der
Rundfunkredakteure wird gesetzlich anerkannt und garantiert. Jeder
Einmischungsversuch natürlicher oder juristischer Personen aus Rumänien oder
aus dem Ausland ist, was den Inhalt und die Form der Rundfunkprogramme
betrifft, untersagt. Die von der Consiliul National al Audiovizualului
(Regulierungsbehörde für die audiovisuelle Tätigkeit - CNA) erarbeiteten
Grundsätze werden nicht als Einmischung betrachtet und müssen eingehalten
werden, wie auch alle anderen gesetzlichen Regelungen und Normen über die
Beachtung der Menschen- und Freiheitsrechte, die in den internationalen, von
Rumänien ratifizierten Vereinbarungen enthalten sind. Auch die von den
Journalistenverbänden und -institutionen erarbeiteten Berufsnormen werden nicht
als "Freiheitsbeeinträchtigung" betrachtet, sofern sie den gültigen Gesetzen
entsprechen. Journalisten dürfen ihre Quellen vertraulich behandeln.

Der CNA wird unter parlamentarischer Kontrolle stehen und sich aus 11
Mitgliedern zusammensetzen. Abweichend vom Entwurf vom Mai sollen der Senat
3 Mitglieder, die Abgeordnetenkammer 5, der Präsident Rumäniens 1 Mitglied und
die Regierung 2 Mitglieder ernennen. Die Dauer des Mandats beträgt 4 Jahre. Die
Mitglieder des CNA dürfen während der Ausübung dieses Mandats keine anderen
öffentlichen oder privaten Ämter - mit Ausnahme einer Lehrtätigkeit - ausüben.
Auch letztere darf nicht zu einem Interessenkonflikt führen. Zudem dürfen die
Mitglieder des CNA während ihrer Amtszeit keiner politischen Partei oder
politischen Organisation angehören. Die Tätigkeit des Rats wird vom Parlament
durch die Prüfung des jährlichen Rechenschaftsberichts analysiert, der spätestens
bis zum 15. April des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres unterbreitet werden
muss.

Die Liste der als "von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung" erachteten
Ereignisse wird vom CNA aufgestellt und daraufhin von der Regierung an die
Europäische Kommission weitergeleitet.
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Die privaten Rundfunkveranstalter werden als juristische Personen betrachtet und
müssen sich nach dem Muster der Handelsgesellschaften organisieren.

Ein Veranstalter wird in Rumänien dann als "marktbeherrschend" angesehen,
wenn er eine landesweite "Marktquote" von 30% erreicht.

Die Lizenz im audiovisuellen Bereich wird für eine Zeitspanne von 9 Jahren sowohl
für die Hörfunk- als auch für die Fernsehanbieter gewährt. Die Autoritatea
Nationala de Reglementare in Comunicatii (Nationale Regulierungsbehörde für
den Kommunikationsbereich) wird den Landesplan für die Rundfunkfrequenzen
aufstellen und die Programmfrequenzen vergeben. Dieser Plan muss wenigstens
vier nationale (landesweite) Hörfunkfrequenznetze und drei landesweite
Fernsehnetze vorsehen.

Draft Electronic Media Act of 25 June 2002

Entwurf des Gesetzes über die elektronischen Medien vom 25. Juni 2002
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